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Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: Gemeinde Oberhaid: Vorhaben-
bezogener Bebauungsplan und Änderung Gewerbegebiet "Unterhaid-West" 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die geplante Betriebserweiterung der Firma Mastertec kommt im vorläufig gesicher-
ten Überschwemmungsgebiet des Mains zu liegen. Die Ausweisung von Baugebieten 
ist hier nur zulässig, wenn alle Anforderungen des § 78 WHG Abs. 2 erfüllt sind. 

 

gez. 
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Partner 
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Goetheplalz 5-7 
80313 Frankfuri um Main 
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81 - 8097 - 81004-22 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan für die 3. Anderung und Erweiterung des Gewer- 
begebieta „Unterhald-West" mlt lntegrlertem GrUnordnungsplan 
Öffentliche Auslegung gem. 5 3 Abs. 2 BauGB vom 13.02.2023 b l r  17.03.2023 
Stellungnahme der 35 Frankenmöbel Vertriebs GmbH, Irn Maintal 10, 96173 Unterhaid 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, dass wir die , Im Maintai 10,96173 
Unterhaid, vertreten. Eine auf uns lautende Vollmacht legen wir bei. Namens und im Auftrag 
unserer Mandantin nehmen wir zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungeplans fOr 
die 3. Anderung und Erweiterung des Gewerbegebiets „Unterhaid-West" mit integriertem 
GrUnordnungsplan, der in der Zeit vom 13,02,2023 bis einschließlich 17,03.2023 Ciffentiich 
ausgelegt wird, wie folgt Stellung: 

A. Sachverhalt 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan für die 3. Anderung und Erweiterung des Cewerbe- 
gebiets Jnterhaid-West" mit Integriertem GrOnordnungsplan (im Folgenden verkOrzt bezeich- 
net als „vorhabenbezogener Bebauungsplan") soll dazu dienen, bauplanungsrechtlich eine Er- 
weiterung des Betriebs der Fa. Mastertec GmbH & Co. KG an der Adresse Im Maintal 13, 
96173 Oberhaid, in westlicher Richtung zu ermßglichen. 

'Die Firmenzentrale auf eigenen GrundstUcken unserer Mandantin mit BUros, Ausstellungs- 
und Lagergebluden an der Adresse Im Maintal 10, 96173 Oberhaid (Gemarkung Unterhald, 
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Flur-Nr. 338), befindet sich unmittelbar angrenzend In ßstlicher Nachbarschaft zu dem Be- 
triebsgelände der Mastertec GmbH & Co. KG. 

Nach lnkrafttreten der 2. Anderung des Bebauungsplans „Gewerbegeblet Unterhaid-West" im 
Mai 2021 hat unsere Mandantin Im November 2021 beim Landratsamt Bamberg einen Antrag 
für den Neubau eines Btirogebäudes auf ihrem BetriebsgeiBnde eingereicht. Das Büroge- 
bLlude soll westlich der vorhandenen Firmenzentrale und damit unmittelbar gegenüber dem 
Bettiebsgelände der Fa. Mastertec GmbH & Co, KG errichtet werden. Dle Erteilung der Bau- 
genehmigung wird in Kürze erwartet. 

B. Stellungnahme zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

1. Fehlerhafte Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 

Die Bekanntmachung der tiffentiichen Auslegung gem. 3 3 Abs. 2 BauGB vom 03.02.2023 ist 
fehlerhaft und vermag daher ihrer Anstoßwirkung nicht gerecht zu werden. Als Geltungsbe- 
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird in der Bekanntmachung lediglich der Be- 
reich dargestellt, der der baulichen Erweiterung des Gewerbebetriebs der Mastertec GmbH & 

Co, KG dienen soll sowie dle sich anschließende Verkehrsfläche. In dem Planentwurf finden 
sich unter Punkt B 1. 4. und 6. der Festsetzungen demgegenüber weitere Flachen, die dem 
Retentlonsraumausgieich und dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dienen sollen. Unter 
Zlff. 2. der Begrlindung mit Umweltbericht in der Fassung vom 17.01.2023 wird hierzu folgen- 
des ausgefiihrt: 

„Der Gsltungsberelch umfasst weiterhin die Flachen aus der wasserrechtlichen 
Maßnahme und der naturschutzrechtlichen Maßnahme." 

Demnach sollen diese Flachen zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs- 
plans zahlen, Bestätigt wird dies durch die Ausführungen zur Aufteilung der Fläche des Gel- 
tungsbereichc unter Zlff, 4.1 der Begründung mlt Umweltbericht, wo eine „Wasserrechtliche 
Ausgleichsfläche" mit einer Flächengrßße von ca. 13.896 mz und elne „Naturschutzrechtliche 
Ausgleichsfläche" mit einer FlachengrOße von Ca. 3.381 m2 genannt werden. 

Da diese Flächen nach den eindeutigen AusfUhrungen in der Begründung mit Umweltbericht 
zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zählen sollen, htitten diese 
Flächen in der Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung vom 02.02.2023 auch entspre- 
chend dargestellt werden müssen. Dle belden Flächen sind jedoch weder in dem Lageplan in 
der Bekanntmachung dargestellt, noch werden sie im Text der Bekanntmachung genannt. 

Seite 2 von 19 
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II. Unvollständige Auslegung: Fehlen des VEP 

Die durchgefuhrte Offenlage entspricht nicht den maßgeblichen rechtlichen Anforderungen 
des fr 3 Abs. 2 S. 1 BauGB, da sie den Entwurfdes Bebauungsplanes nicht vollst~ndlg enthält. 

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan bezieht sich gemlß 5 12 Abs. 1 S. 1 BauGB stets auf 
einen Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP). In dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
muss das Vorhaben mit all seinen stddtebaulich relevanten Parametern zeichnerisch und 
textlich festgelegt werden (Bank in Brtigelmann, 5 12 BauGB Rn. 85). Dieser VEP ist nach 
5 12 Abs, 3 S. 1 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und somit 
ebenfalls oifenzulegen (Bank in BrUgelmann, 5 12 BauGB Rn. 145). Ein VEP, der das Vorha- 
ben mit seinen sthdtebaulich relevanten Parametern darstellt, fehlt vorliegend. Der ofienge- 
legte Plan zeigt lediglich ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit bestimmten Maßzahlen, aber 
insbesondere nicht die von der Gemeinde in der BegrUndung zu Grunde gelegte konkrete 
Gestaltung als Produktions- und Lagerhalle mit einer bestimmten Verkehrsftihrung. 

Nachdem hler nicht der vollst8ndlge Bebauungsplan offengelegt wurde, Ist die Offenlage feh- 
lerhaft und kann nicht Grundlage eines rechtmlßigen Bebauungsplanes sein. 

III. Festsetzungen außerhalb des Gemeindegibietes 

Der Gemeinde Oberhald ist nach 1 2 Abs. 1 BauGB lediglich fUr die Bauleitplanung In ihrem 
Gemeindegebiet zust8ndig. Ihr fehlt somit die ZustBndigkeit fUr die in dem ausgelegten Plan 
enthaltenen Festsetzungen auf fremdem Gebiet. 

Nach dem Bebauungsplanentwurf, Nr. 4.1 der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen, 
sollen Flechen auf dem Gebiet der Gemeinde Viereth-Trunstadt nach 3 9 Abc. 1 Nr. 16 BauGB 
als Flachen fOr den Hochwasserschutz festgesetzt werden. Auf den Flächen wlrd das Planzei- 
chen fUr ein HochwasserrUckhaltebecken gemdß Nr. 10.2 PianzV dargestellt. Insoweit fehlt 
der Gemeinde Oberhaig allerdings die Kompetenz. Nach 5 2 Abs. 1 S. 1 BauGB sind Bauleit- 
pläne jeweils von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen, es ist also die Ge- 
meinde Viereth-Trunstadt fOr die Ausweisung von Flächen nach § 9 Abs. l Nr, 16 BauGB auf 
ihrem Gemeindegebiet zustdndig. 

Nach dem Bebauungsplanentwurf, Nr. 6.6 der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen, 
sollen Flächen auf dem Gebiet der Gemeinde Prlchting nach 5 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 
BauGB und 5 9 Abs. l a  BauGB als „Fläche zum Ausgleich im Sinne des 9 l a  Abs. 3 BauGB" 

Seite 3 von 19 
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festgesetzt werden. Auf den Flächen wird das Planzeichen gemBß Nr. 13.1 PlanzV dargestellt. 
Insoweit fehlt der Gemeinde Oberhaid allerdings wiederum die Kompetenz, es ist die Ge* 
melnde Prächtlng zuständig. 

Eine kompetenzwidrige Planung ist rechtswidrig und kann keinen Bestand haben. 

IV. Fehlerhafte Abwlgung der zulässigen Nutzungen 

Der vorliegende Plan entspricht zudem nicht dem Willen des Gemeinderates. Nach den pro- 
tokollierten Abwägungserwlgungen in der Sitzung des Gemeinderates vom 17. Januar 2023 
sollen durch den Bebauungsplan schutrbedürftige Nutzungen explizit ausgeschlossen werden 
(Beschluss 2), So soll die sonst inhaltlich unbestimmte Planung in Einklang gebracht werden 
mit dem beschränkten Ansatz des Larmgutachtens, das lediglich von einer Produktions- und 
Lagerhalle ausgeht. Dementsprechend stellt auch die PlanbegrOndung eine Nutzung In Form 
von Produktlons- und Lagerhallen dar. Eine Festsetzung diesen Inhalts findet sich in dem of- 
fengelegten Planentwurf allerdings nicht. Nach der textlichen Festsetzung 1 ,I sollen die in 5 B 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 aufgefOhrten Nutzungen zulässig sein, dies sind u.a. ~ewerbebetriebe'aller 
Art, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Bora- und VerwaltungsgebBude. f U den schutzbedO~i- 
gen Nutzungen im Rechtssinne zählen u.a. Büronutzungen und andere Aufenthaltsräume. Da- 
mit ist die Errichtung von schutzbedürftigen Nutzungen irn Plangebiet nach dem Inhalt des 
Bebauungsplanes zulässig. Mit den diesbezOglichen Konflikten hat sich dle Gemeinde in ihrer 
Abwägung nicht auseinandergesetzt. 

V. Sonst: Unzullsslge planersetzende Regelungen irn Durchfiihrungsvertrag und 
insoweit unvollständige Offenlage 

Auch dann, wenn der Wllle des Gemeinderates, sohutzbed01ftige Nutzungen auszuschließen, 
hier etwa in einem nicht offengelegten Durchführungsvertrag, berbcksichtigt sein sollte, ent- 
spricht dle durchgefilhrte Offenlage nicht den maßgeblichen rechtlichen Anforderungen des 
5 3 Abs. 2 BauGB. Ein etwa bestehender Vorhaben- und Erschließungsplan ist nach 5 12 
Abs. 3 C. 1 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und somit jeden- 
falls offenzulegen. Die offengelegten Unterlagen sind aber auch dann unvollständig, wenn ein 
Vorhaben- und Erschließungsplan hier ganz fehlt, Denn dann muss der DurchfCihrungsvertrag 
- wenn die Planung jedenfalls in Zusammenschau dem erkilrten Willen des Gemeinderates 
entspricht, lediglich eine Produktlons- und Lagerhalle zuzulassen - offenbar planersetzende 
Regelungen enthalten, die trotzdem nlcht mit offengelegt wurden. 

Das OVG Berlin-Brandenburg hat planergdnzende Regelungen durch Vertrag In einem dorti- 
gen Bebauungsplan bei entsprechender Ofienlage gebilligt. Das OVG konnte dort feststellen: 

Seite 4 von 19 
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,,Auch die beiplanungsergänzende~ Verträgen zu beachtenden verfahrensrechb 
llchen Anforderungen, wonach diese U. a. im Hinblick auf ihre Abwdgungsbedeut- 
samkelt regelmäßig schon vor der Beschlussfassung Uber den Bebauungsplan 
abgeschlossen und zuvor zumindest in ihrem wesentlichen Inhalt bereits Gegen- 
stand der dffentllchkeitsbeteiligung gewesen sein mUssen (vgl. Reidt, a. a. O., S. 
209 f ) ,  sind gewahrt. " 

- OVG Berlin-Brandenburg Urt. V. 22.9.201 1 - OVG 2 A 811 1, BeckRS 2012, 
45009, beck-online - 

An einer solchen Offenlage der maßgeblichen planerglnzenden bzw. hier dann sogar planer- 
setzenden Verträge fehlt es vorliegend. 

Zudem sind planersetzende Regelungen in stadtebaulichen Vertragen allgemein unzulässig. 
Der VGH Mannhelm hat insoweit erkannt: 

,,Ein von einer Gemeinde geschlossener st~dfebaulicher Vertrag, mit dem sie 
ihre nicht in einem Bebauungsplan normierten st2ldtebaulichen Vorstellungen 
durchzusetzen versucht (sag. bebauungsplanersetzender städtebaulicher Ver- 
trag), versttißt gegen den in § 1 1 BauGB enthaltenen Grundsatz der Planrnäßig- 
kelt (vgl. OVG LUneburg, BauR 2012, 1072 = BeckRS 2012, 49140; Sdfker, 5 I 
Rn. 18 [Lfg. 116 Febr. 20151, der sogar ausdrUckllch von einem ,,Verbot planer- 
setzender tifentllch-rechtlicher Vertdge" spricht; Birk, Städtebauliche Vettdge, 
5. Aufl., Rn. 492; Burmeister, Stiidtebauliche Verträge, 3. Aufl., Rn. 62; zu .be- 
bauungsplanersetzenden Baulasten" s. VGH Mannheim, VBIBW 2014 41 = 
BeckRS 2009, 39202). " 

- VGH Mannheim, Urt. V. 7.7.2017 - 5 S 1867115, NVwZ-RR 2017, 957 
Rn. 31, beck-online - 

Der vorliegende Entwurf verstiißt damit sodann gegen den Grundsatz der Planmäßigkeit nach 
5 I Abs. I BauGB, 

VI. Konflikt der Retentionsfiache mit Reglonalplanung 

Der vorliegende Bebauungsplan ist entgegen 5 1 Abs, 4 BauGB nicht an die Ziele der Raurn- 
ordnung angepasst. Denn die Planung sieht unter Nr. 4.1 der Festsetzungen die Nutzung von 
Flachen als Fläche für den Hochwasserschutz „Schaffung Retentionsraum von 10.390 ma"vor. 
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Der Regionalplan Oberfranken-West sieht insoweit allerdings die Vorrangfläche f0r den Abbau 
von SandlKies SDIKS 19 vor. 

Die Gemeinde fuhrt zur Bereinigung dieses Widerspruchs in Beschluss Nr. 7 ihrer Abwligungs- 
Uberlegungen aus, dass die Flache erst nach Abbau der Lagerstatte zum wasserrechtlichen 
Ausgleich verwendet werden soll. Eine diesbezUgliche Festsetzung fehlt allerdings, Auch in- 
soweit entspricht die offengelegte Planung nicht den gemeindlichen Absichten und ist somit 
abw8gungsfehl~rhaft, Bei entsprechender Inkraftsetzung des Planes vor Abbau der Lager- 
statte verst6ßt der Bebauungsplan mangels der erforderlichen AusgleichsflBchen, also man- 
gels verfugbaren Retentionsraums, gegen wasserrechtliche Vorschriften und kann darum kel- 
nen Bestand haben, dazu sogleich. 

VII. Unzutreffende Anwendung der naturschutzrechtlichen Auaglelchsregelung 

Der naturschutzrechtliche Ausgleichsbedarf fOr die geplante Überbauung der bisherigen Suk- 
zessionsfläche ist unzutreffend berechnet. Tatsächlich war der plangemäße Endzustand der 
Sukzessionsfläche zugrunde zu legen. Die Gemeinde kann nicht durch dle bisher unzu- 
reichende Umsetzung der bestehenden Ausglelchsfläche f0r den ursprUnglichen Bebauungs- 
plan Unterhaid-West in der Summe zu einem geringeren Ausgleich ftir das heutige Gewerbe- 
gebiet Unterhaid-West Insgesamt gelangen. In der Folge werden in der vorliegenden Planung 
nur unzureichende Ausgleichsflächen fUr den Verlust insbesondere der Sukzesslonsfläche 
festgesetzt. 

Zur Berhcksichtigung der Ausgleichsfläche hat das OVG Greifswald bereits den Versuch einer 
vermlndßrten Anrechnung des Verlustes junger AusgleichsflBchen verworfen. Erst recht muss 
dies fOr die BerUcksichtigung noch Oberhaupt nicht umgesetzter Flächen gelten. Das OVG hat 
in dem dortigen Fall erkannt: 

„In der hier vorliegenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (BA H, BI, 3430 Rj 
wird allerdings gesehen, dass nicht nur der Verlust der Freifldchen in ihrem aktu- 
ellen Zustand (wenig entwickelter Vonvald; Streuobstwiese mit noch jungen Bdu- 
men) auszugleichen ist, sondern auch das Entfallen von Ausgleichsr7~chen aus 
der ursprUngllchen Fassung des Bebauungsplanes (BA H, BI, 3440 Rj. Fehler- 
haft ist insoweit aber, auch insoweit bel der Festlegung des Kompensationsbe- 
darfs zu berucksichtigen, dass die Ausglelchsmaßnahmen .erst vor ca. 8 bls 9 
Jahren angelegt wuden und somit auch noch nicht ihre volle Wirksamkeit enffal- 
tet haben" (BA H, BI. 3440 R). Vielmehr ist insoweit der ,,vollkommene" Zustand 
der Ausgleichsfldche in der ,,Endausbaustufe" zu berUcksichtigen, da die 
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Ausgieichsmaßnahme auf Dauer vorgesehen war und ihre dauerhafte Wirkung 
enffclllt, Grundsätzlich muss eine Kompensation fUr unbestimmte Dauer zur Ver- 
fügung stehen, zumindest soweit es sich nicht um Eingriffsvwrhaben handelt, die 
noch einer bestlmmten Zeit wieder rUckzubauen sind (Liitkes, in: LUtkedEwer, 
BNatSchG, 2. Aufl. 2018, 5 15 Rn. 56)." 

- OVG Creifswald, Beschluss vom 12. Dezember 2018 - 3 KM 787118, Nor- 
doR 2019, 188, beck-online - 

Die ungenügend kompensierte Überplanung betrim die bestehende AusgleichsflBche fOr den 
ursprünglichen Bebauungsplan Unterhaid-West, in dem sich auch die GrundstOcke unserer 
Mandantin befinden. Es wird so die Rechtrnlßigkeit der ursprOnglichen Bauleitplanung auch 
fCir die Grundstocke unserer Mandantin untergraben. Unsere Mandantin Ist auf den Fortbe- 
stand des Bebauungsplanes fOr ihre Grundstücke angewiesen, insbesondere fllr das laufende 
Erweiterungsvorhaben. 

Zudem verstbßt die Lage der Ausgleichsfläche gegen 5 200a BauGB 1.V.m. 5 15 Abs. 2 Satz 3 
BNatSchG. Ersatzmaßnahmen i.S.v. 9 15 Abc. 2 Satz 3 BNatSchG mllssen in dem Naturraum 
liegen, in dem auch der Eingriff in Natur und Landschaft stattfindet. Dies ist ausweislich Punkt 
10.4.2 der ,,Begründung mit Umweltbericht" bei der Fläche auf dem Geblet des Mark Ebensfeld 
nicht der Fall. Die bloße Nahe des Eingrlffsbereichs zu der Naturraurn-Haupteinheit D59 recht- 
fertigt ein Abwelchen von der gesetzlichen Vorgabe des § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG nicht, 
In jedem Fall hatte tunichst nach geeigneten Ersattflächen in der Naturraum-Haupteinheit 
D56 gesucht werden mlissen, bevor auf C)kokantoflBchen In einem anderen Naturraum zu- 
rückgegriffen wlrd. 

VIII. Abwlgungsfehler durch Mlngel  des Schallgutachtens: Liirrnbetroffenhelt der 
Neubauflächen der 35 Erankenmebel Vertriebs GmbH, Zufahrt des Verkehrs 

Das Schallgutachten IZisst - gegen die Vorgaben der TA Ldrm - die Imrnissionsorte der un- 
mittelbar angrenzend geplanten Gebaude unserer Mandantin außer Betracht und ist darum 
keine taugliche Grundlage für die AbwBgung. 

Maßgeblicher Irnrnisslonsort für die Betrachtung der Schallimmissionen ist nach Nr. 2.3 TA 
L3rm regelm8ßig derjenige Ort, an dem eine Überschreitung der lmmissionsrichtwerte arn 
ehesten zu erwarten ist. Bei Flachen, auf denen noch keine schutzbedOritigen Rlurne beste- 
hen, auf denen solche aber in Zukunft errichtet werden durfen, ist nach Anhang A 1.3 TA Lerm 
auf den am stlrksten betroffenen Rand der Fläche abzustellen, auf der die Erstellung 
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schutzbedUrftiger Räume zulBssig ist (vgl. LandmannlRohmer UmweltRIHansmann, 99. EL 
September 2022, TA Lärm 2 Rn. 17). 

Es ist bekanntlich unmittelbar angrenzend an das BetriebsgrundstUck der Mastertec ganz kon- 
kret ein Neubauvorhaben unserer Mandantln fUr BUros geplant, dieses ist auch bauplanungs- 
rechtlich zulessig, Buros sind sohutzbedorftige Raume im Sinne der TA Lerm, Es war also der 
am starksten betroffene Rand des Grundstücks Im Maintal 10 zu betrachten. Dies liegt nhher 
an den Verkehrswegen auf dem Mastertec-Gelinde als die lmmissionsorte 10 6 und 10 3. 

Ein Schallgutachten, das maßgebliche lmmissionsorte nlcht betrachtet, ist keine taugliche 
Grundlage fUr die Abwagung des Bebauungsplanes, 

Entsprechendes gilt auch für die Betrachtung des Verkehrslärrns: Laut Betriebsbeschreibung, 
Nr. 6.1.1 der schalltechnischen Untersuchung, ist fUr das Bestandsgelände lediglich die Ab- 
fahrt von LKW und PKW berucksichtlgt worden, nicht aber die Zufahrt. Diese unvolistendige 
Betrachtung genUgt nicht als Grundlage fUr die Abwlgung des Bebauungsplanes. 

IX. Kelne gesicherte verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung ist in dem offengelegten Plan unzureichend dargestellt. Im vor- 
habenbezogenen Bebauungsplan muss der Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 
Abs. 3 BauGB die zur Sicherstellung der Erschließung im Sinne des 3 30 Abs. 2 BauGB not- 
wendigen Maßnahmen enthalten (Bank in Brtigelmann, § 12 BauGB Rn. 29). Nach den ver- 
kehrlichen Annahmen im Schallgutachten genUgt die Verkehrsfiihrung diesem Maßstabjeden- 
falls nicht. 

Die bestehende Straße im Maintal ist mit dem Verkehr der aktuell bestehenden Betriebe und 
unter BerUcksichtigung der im Baugenehmigungsverfahren befindlichen Betriebserweiterung 
unserer Mandantin bereits durchaus gut ausgelastet. Die bestehende Wendeanlage ist unbe- 
dingt erforderlich, Die Stellplattsituation auf dem BetriebsgrundstUck von Mastertec Ist zudem 
angespannt. 

Durch die Betriebsenveiterung soll der LKW-Verkehr laut Schallgutachten um 67 %zunehmen, 
auf 50 Zu- und Abfahrten tagsuber, und der PKW-Verkehr der Mitarbeiter um 50 % auf 196 
Zu- und Abfahrten tagsober. Bel einem Schichtwechsei sind Innerhalb einer Stunde demnach 
etwa 98 Verkehrsbewegungen mit PKW zu erwarten, zuzoglich der durchschnittlich etwa 4 
LKW-Bewegungen pro Stunde. Es soll demnach der Wendehammer eine ruckwartige EinrnUn- 
dung erhalten und dlese Verkehrsmenge aufnehmen, zusammen mit der bestehenden 
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Betriebseinfahrt. Es ist zudem nicht ersichtilch, dass alle 16 neu eingeplanten PKW auf dem 
BetriebsgrundstOek einen Stellplatz finden werden, so dass eine Zunahme des wilden Parkens 
auf den Straßen im Gewerbegebiet zu befUrchten ist. 

Die erkennbare Straßenplanung für die Umgestaltung des Wendehammers entspricht nicht 
den maßgeblichen Richtlinien fUr die Anlage von Stadtstraßen (RASt) bzw. den Vorgaben des 
FCCV. Im Ergebnis soll die Wendeanlage offenbar zu einem Kreisverkehr umgestaltet werden, 
ohne dass die hierflir erforderlichen Mindestmaße ersichtlich eingehalten werden kßnnen. Die 
Verkehrszahlen fUr einen zui8ssigen Einsatz eines Mini-Kreisverkehrs werden vorliegend 
Uberschritten. Die Flache fUr die Anlage eines reguiaren kleinen Kreisverkehrs mit zumindest 
26 m Außendurchmesser ist nicht ersichtlich vorhanden. 

Die ungeordnete verkehrllche Erschließung gen0gt nicht den Anforderungen des 5 12 Abs. 3 
BauGB. Im Ergebnis ist zu befurchten, dass die ungeordnete Erschließung des Vorhabens 
den geordneten GeschBftsverkehr t u  dem Betrieb unserer Mandantin stßrt. 

X. Lage irn Uberechwemmungsgebiet des Mains 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan verstoßt gegen 9 78 Abs, 1 S, 1 WHG, da er ausweis- 
lich Ziff. 8 des Entwurfs der BegrOndung mit Umweltbericht in der Fassung vom 17.01,2023 im 
Außenbereich in einem festgesetzten Überschwemrnungsgebiet des Mains im Sinne des 5 76 
Abc. 1 S. 1 WHG (HQ100) sowie in einem Risikogebiet im Sinne des 5 73 Abc. 1 S. 1 WHG 
(HQextrem) liegt. Entgegen den AusfOhrungen in dem Entwurf der Begründung liegen die Vo- 
raussetzungen f0r die Erteilung einer Ausnahme gem. 5 78 Abs. 2 WHG von dem Verbot des 
§ 78 Abs. I S. I WHG nicht vor. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wBre daher Abwä- 
gungsfehierhaft und wurde Rechte unserer in unmittelbarer Nachbarschaft des vorhabenbe- 
zogenen Bebauungsplans angesiedelten Mandantin verletzen. 

I. Fehlende Alternatlvloslgkelt 

Nach 3 78 Abc. 2 S. 1 Nr. 1 WHG kommt eine Ausnahme nur in Betracht, wenn keine anderen 
Mdgiichkeiten der Sledlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden kßnnen. Nach die- 
ser restriktiv auszulegenden Regelung ist eine AlternativenprUfung durchzufOhren, in die das 
gesamte Gebiet der planenden Gemeinde einzubeziehen ist. Besteht die Gemeinde, wie hier, 
aus mehreren Ortsteilen, sind alle Ortsteile in die Alternativenprüfung einzubeziehen, selbst 
wenn sie riurnlich welt auseinander liegen. Angesichts der geforderten Alternativlosigkeit ist 
zu untersuchen, ob anstelle einer Siedlungsentwicklung im festgesetzten Überschwemmungs- 
gebiet und Außenbereich nicht MBglichkeiten der lnnenentwicklung zur VerfUgung stehen, Bei 
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der Alternativenprüfung ist stets auf die Siedlungsentwickiung als solche, nicht auf eine even- 
tuell pianungsgegenständliche Projekt- oder Vorhabenentwicklung abzustellen (Land- 
mannlRohmer, Umweltrecht, Stand September 2022, WHG § 78 Rn. IB I I I ) .  

Diese Voraussetzungen bilden eine hohe Hurde for die ausnahmsweise Zulassung der Aus- 
weisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Überschwemmungsgebieten, Es entspricht der 
gesetzgeberischen Absicht, dass an der Voraussetzung der Alternativlosigkeit die meisten 
Planungen zur Ausweisung neuer Baugebiete in (iberschwemmungsgebieten scheitern dUrf- 
ten. Die Alternativlosigksit liegt nur dann vor, wenn nahezu das gesamte Gemeindegebiet in 
einem Überschwernmungsgebiet liegt oder wegen topographischen Gegebenheiten nur dort 
elne stldtebauliche Entwicklung stattfinden kann, Voraussetzung der Alternativlosigkeit ist, 
dass eine Entwicklung der Gemeinde ohne die Inanspruchnahme des Uberschwemmungsge- 
biets insgesamt nicht mehr mtigllch ist (BeckOK Umweltrecht, Stand 01.01.2023, WHG 5 78 
Rn. 38139). 

Der Entwurf der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans setzt sich mit diesen 
hohen Anforderungen nach 5 78 Abs. 2 C. 1 Nr. 1 WHQ nicht ausreichend auseinander, Es 
wird lediglich ausgefhhrt, eine andere Entwicklung des Gewerbegebiets bzw, des Betriebs an 
einer anderen Stelle im Gemeindegebiet scheide aus tatsSchlichen, rechtlichen, technischen 
und wirtschaftlichen GrUnden aus, ohne dass diese angeblichen Grunde erläutert werden. 

Mit 5 78 Abs, 2 S. 1 Nr. 1 WHG ist bereits nicht vereinbar, dass im Fall des vorhabenbezoge- 
nen Bebauungsplans offensichtlich ausschiießilch auf die Etweiterungswunsche der Mastertec 
GmbH & Co. KG abgestellt werden soll und nicht auf die Entwicklungsmäglichkeit der Ge- 
meinde Oberhaid als Kommune. Die Gemeinde Oberhaid verfügt an mehreren Stellen über 
gewerbliche Entwicklungsrnßglichkeiten. 

Es wird zudem nicht weiter erläutert, weshalb die Fa. Mastertec alternativlos auf eine Erweite- 
rung ihres Betriebs im unmittelbaren Anschluss an die vorhandenen Betriebsgebäude ange. 
wiesen sein sollte. Angesichts der Uberragenden Bedeutung, die der Gesetzgeber dem Hoch- 
wasserschutz zugemessen hat, muss geprüft werden, ob fOr die Fa. Mastertec nicht an ande- 
rer Stelle des Gemeindegebiets die Mßglichkeit besteht, ihre betrieblichen Kapazlttiten auszu- 
weiten. Lediglich organisatorische oder wirtschaftliche Belange eines Gewerbebetriebs sind 
nicht dazu geeignet, den gesetzlichen Hochwasserschutz per se zurucktreten zu lassen. 
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2. Nachtelllge Beeinflussung des Hochwasserabflusses und der Hhhe des Wasser- 
standes 

5 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 macht die Erteilung einer Ausnahme davon abhangig, dass der Hoch- 
wasserabfluss und die Hähe des Wasserstandes durch das geplante Baugebiet im Außenbe- 
reich nicht nachteilig beeinflusst werden. Der Begriff des Hoohwasserabflusses umfasst dabei 
die gesamte Abflussmenge eines Einzugsgebietes während der Dauer eines Hochwassers, 
das heißt sowohl die Hochwasserwelle an sich, als auch das bereits angestaute Wasser 
(LandmannIRohmer, Umweltrecht, WHG 5 78 Rn. 20), FUr die Annahme, dass das Hochwas- 
ser nicht mehr schadlos abfließen kann, ist es ausreichend, dass die M6glichkeit des Scha- 
denseintritts im Rahmen eher - auf konkreten Tatsachenfeststellungen - beruhenden Prog- 
nose nlcht von der Hand zu weisen ist (BerendeslFrenzlMüggenborg, WHG, 2. Aufl. 2017, 
5 78 Rn. 34). GrundsBtzllch ist für eine derartige Prognose ein Fachbeitrag einer sachverstdn- 
dlgen Stelle erforderlich (vgl. LandmannIRohmer, Umweltrecht, WHG 9 78 Rn. 20). 

Eine Ptognosa zur nachteiligen Beelnflussung des Hochwasserabflusses durch den vorha- 
benbezogenen Bebauungsplan liegt den offengelegten Unterlagen nicht bei. In der BegrOn- 
dung mit Umweltbericht wird unter Ziffer 8 ohne weitere BegrUndung ausgefuhrt, eine nachtei- 
lige Auswirkung auf Ober- und Unterlieger sei „kaum zu erwarten". Diese Annahme wird durch 
keinerlei Tatsachen oder Berechnungen belegt, so dass eine Überprüfung nicht mOglioh ist. 
Zudem zeigt bereits dle Formulierung „kaum zu erwarten", dass der Planungstrager selbst 
nicht davon ausgeht, dass von dem nach § 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 erforderlichen, sicheren 
„Ausschluss" nachteiliger Auswirkungen ausgegangen werden kann. 

3. Hochwesserrückhaltung und Ausgleich von Retentlonsraum 

Durch die Ausweisung neuer Baugebiete in Überschwemmungsgebieten im Außenberelch 
darf gem. 3 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 WHG die HochwasserrUekhaltung nicht beeintrechtigt wer- 
den und der Verlust an verloren gehendem Retentionsraum ist umfangs-, funktions- und zeit- 
gleich auszugleichen. Aus den Gesetzesmaterialien ist abzuleiten, dass jeder Verlust von Re- 
tentionsraum auszugleichen ist, selbst ein unwesentlicher Verlust von Retentionsraum ist nicht 
zulässig. Ein funktionsgleicher Ausgleich erfolgt nur dann, wenn das Hochwasser In derselben 
Weise zurUckgehalten wird, wie es der verlorene Retentionsraum vermochte, Zum Nachweis 
des erforderlichen Ausgleichs bedarf es grundsätzlich hydraulischer Berechnungen (vgl. Sie- 
der/Zeitler/Dahme/Knopp, WHG AbwAG, Stand Februar 2022, WHG § 78 Rn. 30131). 

Die offengelegten Unterlagen zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan lassen nicht er- 
kennen, dass die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 Satz I Nr, 5 WHG fBr eine Ausnahme von 
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dem Verbot der Ausweisung eines Bebauungsplans in dem Überschwemmungsgebiet erfullt 
werden könnten. Im Einzelnen: 

a) Zunächst liegen hydraulische Berechnungen, die eine Beurteilung der Fragen der 
HochwasserrOckhaltung und des Ausglelchs verloren gehenden Retentionsraums 
überhaupt erst ermegiichen wiirden, (noch) nicht vor. In dem Auszug aus der Nieder- 
schrift der Sitzung des Gemeinderats am 17.01.2023 wird unter Punkt C.1. (Steliung- 
nahme des Landratsamtes Bamberg vom 25.05.2022) zum Thema „Wasserrecht" aus- 
geflihrt, es mlisse durch den amtlichen SachverstBndigen am WWA Kronach beurteilt 
werden, ob der geplante Retentionsraumausgleich umfang- und funktionsgleich sei. Es 
ist zwar zutreffend, dass das Landratsamt Bamberg als zustindige Behiirde für dle 
Zulassung einer Ausnahme 1.S.v. 5 78 Abs. 2 WHG dle ErfUllung der Ausnahmevo- 
raussetzungen selbst prufen muss. Dies entbindet die Gemeinde Oberhaid jedoch nicht 
davon, die im Rahmen von $78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 WHG erforderlichen hydraulischen 
Berechnungen selbst durchzuführen, da nur auf Grundlage dieser Berechnungen fest- 
gestellt werden kann, ob die Bauleitplanung erforderlich i.S.v. § I Abs, 3 Satz I BauGB 
ist - was sie bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des 5 78 Abs, 2 Satz 1 Nr. 5 
WHG mangels Möglichkeit einer Ausnahme von dem Ausweisungsverbot im Ober- 
schwemmungsgeblet nicht Ware - und eine gerechte Abwagung aller Belange erfolgen 
kann, Sollten entsprechende hydraulische Berechnungen noch nachgeholt oder die in 
der Sitzungsniederschrift angesprochene Beurteilung des Sachverständigen am WWA 
Krcnach vorgelegt werden, wurde angesichts der hohen Bedeutung dieser Informatio- 
nen gem. 5 4a Abs. 3 BauGB zumindest eine erneute Offenlage des Entwurfs des Be- 
bauungsplans erforderlich. 

b) In dem Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderats am 17.01.2023 
wird unter Punkt C.1. in Bezug auf den Ausgleich verloren gehenden Retentionsraums 
auf eine ,,Besprechung vom 20.08.2020 hingewiesen", ohne dass insoweit allerdings 
nähere Angaben gemacht werden. Es ist zu vermuten, dass hier eine Besprechung mit 
dem Landratsamt Bamberg oder dem WWA Kronach angesprochen wird. Falls es zu 
dieser Besprechung ein Protokoll oder eine Niederschrift gabe, wurde es sich hierbei 
um ein Dokument mit wesentlichen Umweltinfarmatianen handeln, das affengeiegtwer- 
den musste. Auch insoweit wurde einer erneute Offenlage gern. 5 4 Abs. 3 BauGB 
erforderlich. 

C) Die Auskiesung der Flurstilcke Nr. 1388 und 1390 durch die Firma Dotte~leich kann 
bereits deshalb nicht als Ausgleich für den Verlust von Retentionsraum i.S.v. 5 78 
Abs. 2 Satz I Nr. 5 WHG anerkannt werden, weil die Auskiesung dieser Parzellen 
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durch die Firma Dotterweich unabhangig von dem vorhabenbezogenen Bebauungs- 
plan erfolgt ist und damit jeder kausale Zusammenhang zwischen der Auskiesung und 
der Bauleitplanung fehlt. Sinn und Zweck der Ausgleichspflicht in 5 78 Abc. 2 Satz 1 
Nr. 5 WHG Ist es nicht, dass Personen oder Unternehmen, die „sowiesou Geiandever- 
tiefungsmaßnahmen durchfahren, diese spater als Schaffung von Retentionsraurn ver- 
markten kßnnen, Gefordert wird vielmehr eine kausal auf der Bauleltplanung irn Über- 
schwemmungsgebiet beruhende, gezielt mit dem Zweck der Schaffung zusBtzlichen 
Retentionsraums verbundene Maßnahme. Die Auskiesung der Flurstücke 1388 und 
1390 erfüllt diese Anforderungen nicht. 

d) Der Ausgleich verloren gehenden Retentionsraums muss nach dem Wortlaut von 1 78 
Abs. 2 Satz 1 Nr, 5 WHG nicht nur urnfangs- und zeitgleich erfolgen, sondern auch 
funktionsgleich. Die Funktionsgleichhelt Ist hier nicht gegeben. 

Die Bauleltplanung und damit Versiegelung einer bisher unbebauten Flache erfolgt auf 
einer landwirtschaftlichen Fläche in einer Entfernung von mehr als 1.000 Metern zum 
Main. Zwischen der Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und dem Maln 
verlauft die Autobahn A 70. Die Flurstücke 1388 und 1390, die den verlorengehenden 
Retentlonsraurn ausgleichen sollen, llegen demgegenober unmittelbar am Main und 
sind von diesem lediglich durch die Uferbtlschung getrennt. Die FlurstOcke liegen zu- 
dem bereits derzeit oder zumlndest in Zukunft innerhalb des durch die Nassauskiesung 
geschaffenen Sees, der eine zwischen 20 und 30 Meter breite hydraulische Verbindung - 
zum Main aufweist. Ein Wehr oder eine sonstige Einrichtung zur Steuerung der hyd- 
raulischen Verbindung zwischen Main und Auskiesungssee exlstlert nicht. 

Vor diesem Hintergrund ktinnen die Flurstiicke 1388 und 1390 keinen funktionsglei- 
chen Ausgleich für den irn Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans verloren 
gehenden Retentionsraum bieten. 

Es ist schon grundsattllch zu bezweifeln, dass der Ausgleich für veriorengehende, un- 
versiegelte Bodenflächen im ~berschwernrnungsgebiet durch die Erweiterung eines 
OberflBchengewässers, das mit dem das Hochwasser tragenden FließgewBsser un- 
mittelbar hydraulisch verbunden ist, geleistet werden kann. 

Im vorliegenden Fall ist es evident, dass die betroffene Bodenfläche des vorhabenbe- 
zogenen Bebauungsplans in mehr als einem Kilometer Entfernung vom Main und Jen- 
seits der Autobahn A 70 liegend ein vollkommen anderes HochwasserrUckhalteverhal- 
ten aufweist als die in der Nassauskiesung mit hydraulischer Verbindung zum Main 
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ilegenden FlurstUcke 1388 und 1390. Wahrend auf der Flache des vorhabenbezoge- 
nen Bebauungsplans der Boden Wassermengen aufnehmen kann und der Rucklauf 
von Wasser von dieser Fläche zum Main nur verztigert über eine Strecke von 1.000 
Metern mit der dazwischenliegenden Autobahn A 70 erfolgt, fließt das im Hochwasser- 
fall in die Nassaukiesung einstauende Wasser irn Fall eines Absinkens des Wasser- 
spiegels des Mains sofort in diesen zuruck. Ein funktionsgieicher Ausgleich i.S.v. § 78 
Abc. 2 Satz I Nr. 5 WHG ist damit nlcht erkennbar. 

e) Selbst wenn die Flurstücke 1388 und 1390 aus hydrologischer Sicht als Ausgleich für 
den verloren gehenden Retentionsraum geeignet waren - was nicht der fal l  ist, vgl. 
oben -, musste ihre Funktion als Retentionsraum dauerhaft und ohne zeitliche Befris- 
tung rechtlich gesichert werden. In der Begrundung mit Umweltbericht zu dem Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird insoweit auf S. 17 lediglich darauf hin- 
gewiesen, dass die „Bereitschaff des Kieswerks Dotterweich zur Bereitstellung des Re- 
tentlonsraums" zugesichert worden sei und dass der Retentionsraumausglelch dlngiich 
zu sichern sei, „indem bei den betreffenden ausgleichenden Flurstücken eine Grund- 
dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen" werde. Den offengelegten Unterlagen zu 
dem vorhabenbezogenen Bebauungspian lag weder ein echuidrechtiicher Vertrag mit 
dem Kleswerk Dotterwelch hinslchtiich der Nutzung der Flurstücke als Retentions- 
raumausgleich bei, geschweige denn der Nachweis Ober die Eintragung einer entspre- 
chenden Grunddienstbarkeit im Grundbuch, Damit fehlt es an der erforderlichen recht- 
lichen Sicherung der angeblichen Ausgleichsfliichen, die in jedem Fall vor dem Sat- 
zungsbeschiuss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorliegen müsste. 

Darüber hinaus wurde allerdings auch die Bestellung einer Grunddienstbarkeit nicht 
dazu führen, dass die Funktion der Flurstücke als Retentlonsraumausgleich ausrei- 
chend gesichert wäre. Denn die Möglichkeit der Funktion der Flurstücke als Retenti- 
onsraum würde in jedem Fall von der Gestaitung des gesamten Auskiesungssees ab- 
hängen, insbesondere von der hydraulischen Verbindung des Auskiesungssees zum 
Main. Um als Retentionsraumausgleich im Sinne von 5 78 Abs. 2 C. I Nr. 5 WHG gelten 
zu kßnnen, musste daher nicht nur für die FlurstOcke 1388 und 1390 eine entspre- 
chende Grunddlenstbarkeit zugunsten der Gemeinde Oberhaid eingetragen werden, 
sondern die erforderliche Gestaltung des gesamten Auskiecung8sees musste dinglich 
zugunsten der Gemeinde Oberhaid gesichert werden. Es ist nicht erkennbar, dass eine 
derartige, umfassende Sicherung auf die Gestaltung des Auskiesungssees zugunsten 
der Gemeinde Oberhaid mdglich ist. 
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Eine Sicherung der Funktion der FlurstUcke als Retentionsraumausgieich erfolgt 
schließlich nicht durch Punkt B 1. 4. der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen 
des Planentwuris, wo Wasserflächen und Flächen fUr den Hochwasserschutz gem. 5 9 
Abs. 1 Nr. 16 und Abs, 6 BauGB festgesetzt werden sollen. Denn die betroffenen Flur- 
stiicke liegen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Viereth-Trunstadt und damit au- 
ßerhaib des Gemeindegebiets der Gemeinde Oberhaid, fiir das die Gemeinde Ober- 
haid Bauieitpllne aufstellen kann. Punkt B 1, 4. des Bebauungsplanentwurfs schUtzt 
damit die Flurstlicke 1388 und 1390 nicht vor Änderungen, die deren geplante Funktion 
als Ausgleichsflächen fOr verlorengehenden Retentlonsraum beelntrechtigen kbnnten. 

XI. Fehlerhaftigkeit des Umweltberichts 

Der Umweltbericht (Ziff. 10 der „BegrUndung mit Umweltbericht" in der Fassung vom 
17.01.2023) ist deflzitar, da er nicht den Vorgaben des 3 2 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit 
fi 2a BauGB und der Anlage 1 zum BauGB entspricht. 

Dem Umweltbericht fehlen bereits dle gem. Anlage 1 Ziff. l a )  und b) zum BauGB in der Ein- 
leitung erforderlichen Angaben. Unter den Zlff. 10 1.1 und 10 1.2 des Umweltberichts finden 
sich lediglich Verweisungen auf die Begriindung des Bebauungsplans sowie bestimmte Ge- 
setze. Dies reicht nicht aus. 

Die Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen gem. Anlage 1 Ziff. 2 
zum BauGB ist unvollst8ndig. Es wird nicht ausreichend zwischen der Bauphase und der Be- 
triebsphase unterschieden. Die Bauphase wird lediglich am Rande berlicksichtigt, obwohl in 
der Bauphase massive Erdbewegungen stattfinden mUssen, um die hochwasserbedingte Ge- 
Iändeerhßhung herzustellen. 

Vollkommen außer Acht gelassen wird In dem Umweltbericht die Tatsache, dass ausweislich 
Ziff. 8 der „BegrUndung mit Umweltbericht" vom 17.01,2023 das Gelände aus GrUnden des 
Hochwasserschutzes bis 2,3 rn iiber das vorhandene Gellnde aufgefiillt werden muss, um 
entsprechend den Vorgaben des WWA eine HBhe von 233,lO m U, NN zu erreichen. Hieribr 
waren mehrere 10.000 Tonnen Auffüllmaterial erforderlich, das in einem festgesetzten Über- 
schwemmungsgeblet verbaut wurde. Der Umweltbericht selbst setzt sich nicht damit ausei- 
nander, welche Qualitdt das VerfUllmaterlal haben muss, das in dem wassetwirtschaftlich Sen- 
siblen Gebiet eingebaut wird. im Planentwurffindet sich lediglich unter Punkt C 9, der Hinweis, 
dass für Auffiillungen bei technischen Bauwerken die „LAGA 97" maßgeblich sei. Die insoweit 
angesprochenen Technischen Regeln der LAGA zur Verwertung mineralischer Abfiille aus 
dem Jahr 1997 enthalten bekanntlich unterschiedliche Einbauklassen, so dass slch den 
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Hinweisen in dem Planentwurf nicht entnehmen lasst, welche Schadstoffbelastung das Auf- 
füllmaterial aufweisen kbnnte. DarUber hinaus ist der Hinweis unter Punkt C 9. des Planent- 
wurfs überholt, da zum 01.08.2023 die Ersatzbaustoffverordnung als verbindliche gesetzliche 
Vorgabe in Kraft tritt und eine Anwendung der Technischen Regeln der LAGA aus dem Jahre 
1997 spätestens dann nicht mehr zul8ssig Ist. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen fehlt es ungeachtet der Fehler bei der Beur- 
teilung der artenschutzrechtlichen VerbotstatbestBnde bereits an einer Beschreibung der Me- 
thodlk der Erfassung der Flora und Fauna, was gegen die Vorgaben von Anlage 1 Ziff. 3a zum 
BauGB verstbßt. 

XII. Verstob gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbeatände 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Ist nicht erforderlich und abwdgungsfehlerhaft, weil 
das Vorhaben an den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestenden scheitern würde bzw. sich 
aus den offengelegten Unterlagen nicht ergibt, dass es zu keinen Versttißen gegen die arten- 
schutzrechtilcheh Verbotstatbestlnde kommt. 

Zunächst lässt sich dem Untersuchungsbericht des Büro fUr Landschafts- und Frelraumpla- 
nung Dipi.-lng, Herbert Studtrucker vom 15.07.2022 nicht entnehmen, dass ausreichende Un- 
tersuchungen zur Ermittlung der geschlitzten Arten im Eingriffsberelch des geplanten Vorha- 
bens erfolgt sind, Zwar wird unter Punkt 4 des Untersuchungsberlchts vom 15.07.2022 aus- 
gefuhrt, alle Erfassungsmethoden würden sich nach den gßngigen ~tandardmethoden richten 
und wurden im Anhang detailliert beschrieben. Im Anhang flnden sich dann allerdings keine 
Angaben zu dem methodischen Vorgehen bei der Ermittlung der geschützten Arten, insbeson- 
dere der Fauna, lm Vorhabensgeblet. 

Grundsätzlich hat sich als Methodenstandard zur Erfassung der Brutvtigel das bei SUdbeck et 
al. (Methodenstandards zur Erfassung der Brutvtigel Deutschlands 2005) beschriebene Vor- 
gehen herausgebildet. Selbst wenn diese Standards nicht ganz erfUllt werden, sind mehrere 
Begehungen der Vorhabensfläche erforderlich, die sich über die gesamte Brutzeit vom Früh- 
jahr bis zum Spdtsommer erstrecken müssen. In dem Untersuchungsbericht vom 15.07.2022 
wurde demgegentiber ofiensiohtlich lediglich der FrUhjahrsaspekt berUcksichtigt. Es fehlt hier 
also schon an einer ausreichenden Erfassung der Brutvtigel. 

Darüber hlnaus enthalt der Bericht vom 15,07,2022 hinsichtlich der Fledermausarten sowie 
der Zauneidechse lediglich Vermutungen. Hinsichtlich der Zauneidechse wdre eine Erfassung 
im Hinblick auf die Bedeutung der Vorhabensflache als Fortpflanzungs- und Ruhestßtte 
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erforderlich gewesen, hinsichtlich der Fledermäuse zumindest eine Erfassung hinsichtlich der 
Bedeutung der Vorhabensfläche als Nahrungshabltat. Beides ist offensichtlich nicht erfolgt. 

Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass eine Erfassung der geschutzten Arten, die eine 
zuverldssige Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ermtiglicht, nicht er- 
folgt ist. Sollte der Bebauungsplan weiterverfolgt werden, müsste zunächst eine methodenge- 
rechte Erfassung aller relevanten Tier- und Pflanzenarten in dem Vorhabengebiet erfolgen. 

Die PrUfung der VerbotstatbestBnde In dem Untersuchungsbericht vom 15.02.2022 ist unge- 
nügend und weitgehend nicht nachvollziehbar. 

Der Untersuchungsbericht enthält keine Karte, in der die Revierzentren der vorkommenden 
oder vermuteten Brutpaare dargestellt werden, so dass nicht nachvollzogen werden kann, an 
weicher Stelle des Vorhabengebiets die Gutachter im Einzelnen geschützte Vogelarten fest- 
gestellt haben. Hierdurch wlrd eine Bewertung der gutachterlichen Ergebnisse im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung unmßglich gemacht. 

Vertieft geprüft werden in dem Untersuchungsbericht vom 15,07.2022 lediglich die Vogelarten 
Feld- und Haussperllng (S. 12) sowie Turmfalke (S. 14), wobei veraltete PrUfbtigen veiwendet 
werden, dle noch auf 5 42 Abs, 1 der 2010 außer Kraft getretenen Fassung des Bundesnatur- 
schutzgeselzes verweisen und nicht auf die aktuelle elnschliigige Norm des 5 44 Abs. I 
BNatSchG. Hieraus resultiert die nach der aktuellen Gesetzeslage sowie europarechtlich nicht 
'mehr zuldssige Verknüpfung der Prüfung der Verbotstatbestände des 8 44 Abs. 1 Nr. I 
BNatSchG (Tlitungsverbot) und 3 44 Abc. 1 Nr. 3 BNatSchG (Verbot der Zerstärung von Fort- 
pflanzungs- und Ruhestatten) in dem Untersuchungsbericht vom 15.07.2022 (jeweils unter 
Ziff. 1.2). Bereits dleses Abstellen auf eine veraltete Rechtsgrundlage zeigt, dass eine belast- 
bare Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände, die Voraussetzung fUr die 
Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Ware, nicht vorliegt. 

Die anderen im Vorhabengebiet vorkommenden oder vermuteten Vogelarten werden nicht 
vertieft geprüft, ohne dass der Grund hierfUr nachvollziehbar erllutert wird. Hlnslchtlich zahl- 
reicher Vogelarten wird auf S. 11 des Untersuchungsberichts zwar darauf hingewiesen, dass 
es sich hierbei um vergleichsweise weit verbreitete Vogelarten handele, die eine so geringe 
Wirkungsempfindlichkeit aufwiesen, dass sle nicht näher zu untersuchen wlren, Dies ist aller- 
dings nicht zutreffend. Alle europaischen Vogelarten genießen den vollständigen Schutz der 
VerbotstatbestBnde des 5 44 Abs. 1 Nr, 1 bis 3 BNatSchG. HBuflge und weit verbreitete Vo- 
gelarten slnd nach der Rechtsprechung daher zumindest einer vereinfachten, jedoch auf die 
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einzelne Vogelart bezogene PrOfung im Hinblick auf die Verwirklichung der Verbotstatbe- 
stände zu unterziehen. Dies wurde in dem Untersuchungsbericht vom 15.07.2022 vers8umt. 

Die vorgeschlagenen bzw. teilweise in den Planenkurf tibernornmenen, vorgezogenen Aus- 
gleichsmaßnahmen sind nicht wirksam bzw. reichen nicht aus, um den Eintritt der artenschutz- 
rechtlichen Verbotstatbestände zu verhlndern. 

FOr die Arten Feld- und Haussperling wird in dem Priifbogen fljr die vertiefte artenschutzrecht- 
liche PrOfung (S. 12) eine „direkte bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme von Brutplat- 
Zen der beiden Arten" durch die geplante Baumaßnahme festgestellt. Als CEF-Maßnahme 
bzw. vorgezogene Ausgieichsmaßnahme wird das Anbringen von fUnf Vogelnistkasten „am 
neuen Gebäude" vorgesehen. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ktinnen den Eintritt des 
Verbotstatbestandes allerdings nur dann verhindern, wenn sie bereits vor dem Elngrlff, d.h. 
also vor der Beseitigung der Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch die Baumaßnahmen, her- 
gestellt und vollständig wirksam sind. Das ist im Fall der Anbringung von Vogelnistkästen an 
dem neuen Gebäiude, das erst durch die Baumahnahmen errichtet werden soll, denklogisch 
nicht rnbglich. 

Hlnsichtlich der Art Turmfalke wird in dem PrOfbogen fUr die vertiefte artenschutzreehtliche 
Prilfung (S. 14) festgestellt, dass durch den geplanten Eingriff wichtige Nahrungsflachen ver- 
loren gingen und daher CEF-Maßnahmen erforderllch wlren. Auch insoweit werden als CEF- 
Maßnahmen fOnf Vogelnistkästen, die an dem neuen GebBude anzubringen sind, vorgesehen. 
Es ist allerdings nicht erkennbar, wie durch das Anbringen von Nistkasten der Verlust wichtiger 

- 

Nahrungsflachen des Turmfalken, die fUr dessen Habitat essentiell sind, ausgeglichen werden 
ktinnte. Hinzu kommt auch hier wieder die zeitliche LOcke zwischen Eingriff und Wirksamkeit 
der CEF-Maßnahmen. 

Bezilglich der CEF-Maßnahmen fOr die betroffenen Vogelarten wird in dem Untersuchungs- 
bericht vom 15,07.2022 schließlich nicht problematisiert, dass ausweisiich des Schallgutach- 
tens der Mbhler + Partner Ingenieure AG vom MBrz 2022 um das durch den vorhabenbezo- 
genen Bebauungsplan ermßgllchte, neue Gebeude ein Weg fuhren soll, der von PKW, insbe- 
sondere der Mitarbeiter der Mastertec GmbH & Co. KG, befahren wird. Von dieser Urnfahrung 
wurden erhebliche Stßrwirkungen auf die an dem neuen Gebäude anzubringenden NistkBsten 
ausgehen, die deren Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätten fOr die betroffenen Vogel- 
arten mehr als fraglich erscheinen lassen, Auch unter diesem Aspekt kann daher nicht von der 
Wirksamkeit der erforderlichen vorgezogenen Ausgleichsrnaßnahmen ausgegangen werden. 
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Im Hinblick auf die Zauneidechse wird unter Punkt 6.4.3 des Untersuchungsberlchts vom 
15.07.2022 ein Vorkommen im Vorhabengebiet angesiehts der vorhandenen sandigen Struk- 
turen nicht ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund ist die empfohlene Maßnahme, Ei- 
dechsenhabitate nach Abschluss der Baumaßnahmen zu schaffen, von vornherein nicht ge- 
eignet, um den Verbotstatbestand des cj 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten) zu verhindern, Denn Ersatzhabitate fOr die Zauneidechse mussten bereits vor 
dem Eingriff, also vor Beginn der Baurnaßnahmen, vollstlndig hergestellt und wirksam sein. 

Zum Tdtungsverbot des 5 44 Abc. 1 Nr. 1 BNatSchG verhält sich der Untersuchungsbericht 
hinsichtlich der Zauneidechse, soweit erkennbar, gar nlcht. Es wBre allerdings wahrscheinlich, 
dass irn Zuge der Baufeldfreimachung, selbst wenn diese zwischen Oktober und Februar er- 
folgt, fauneldechsen, die sich irn Winterschlaf befinden, getdtet werden. Zur Vermeidung des 
Tötungsverbots ist aus diesem Grund ein Abfangen der Zauneidechsen und eine Umsiedlung 
In geeignete Ersatzhabitate vor Beginn der Baufeldreumung unabdingbar. Der Untersu- 
chungsbericht vom 15.07.2022 schlägt das Abfangen der Zauneidechsen allerdings nicht vor. 
Dariiber hinaus enthalt der Planentwurf hinsichtlich der Zauneidechse weder Verrneidungs- 
maßnahmen noch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Untersuchungsbericht vom 15.07.2022 eine PrUfung 
der artenschutzrechtiichen Verbotstatbestlnde angesichts eines mangelnden methodischen 
Vergehens und fehlerhafter rechtlicher Einschdtzungen nicht zulBsst und darOber hinaus ein- 
deutige Anhaltspunkte daflir enth8lt, dass durch die Umsetzung des varhabenbezagenen Be- 
bauungsplans tatsachlich artenschutzrechtllche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG verletzt wurden. 

Mit eundlichen GrUßen 

Anlage 
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